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Information ist uns wichtig! Daher möchten wir Sie ausführlich über die aktuellen Verbraucherrechte 

informieren. Diese basieren auf der EU-Verbraucher-Rechte-Richtlinie VRUG und dem Fern- und 
Auswärtsgeschäfte Gesetz FAGG und gelten seit Juni 2014. 
 
Aufgrund dieser Bestimmungen ist ihre ausdrückliche Aufforderung notwendig, damit wir Ihnen 
weitere Unterlagen bzw. Objekt-Detailinformationen inklusive Adresse zusenden können oder einen 
Besichtigungstermin vereinbaren können. 
 
Für einen Verbraucher besteht bei dieser Kontaktaufnahme mit einem Immobilienmakler außerhalb 
der Geschäftsräume des Maklers oder ausschließlich über Fernabsatz gem. § 11 FAGG ein 
Rücktrittsrecht von den Vereinbarungen binnen 14 Tagen. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag 
des Vermittlungsauftrages. Die Abgabe der Widerrufserklärung ist an keine Form gebunden. 
 
Wenn der Makler vor Ablauf dieser vierzehntägigen Rücktrittsfrist vorzeitig tätig werden soll (zB 
Übermittlung von Detailinformationen, Vereinbarung eines Besichtigungstermins), bedarf es einer 
ausdrücklichen Aufforderung durch den Interessenten, der damit sein Rücktrittsrecht verliert. 
 
Insbesondere sofern vom Interessenten keine weiteren Tätigkeiten des Maklers gewünscht oder 
ermöglicht werden. In diesem Fall kann der Maklervertrag nicht mehr widerrufen werden und ist 
Grundlage eines Provisionsanspruches, wenn es in der Folge zum Abschluss eines 
Rechtsgeschäftes über eine vom Immobilienmakler namhaft gemachte Geschäftsgelegenheit 
kommt. Im Fall eines Rücktritts nach § 11 FAGG verpflichten Sie sich, von den gewonnenen 
Informationen keinen Gebrauch zu machen. 
 
Das Tätigwerden umfasst z.B. sofortige Übermittlung von Detailinformationen, Vereinbarung eines 
Besichtigungstermins innerhalb der offenen Rücktrittsfrist. Sie nehmen zur Kenntnis, dass bei 
Zustandekommen des Vermittlungsauftrages Sie innerhalb der Rücktrittsfrist das vierzehntägiges 
Widerrufsrecht verlieren. 
 
Gemäß der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und 
Ausübungsregeln für Immobilienmakler beträgt gemäß §15 bei der Vermittlung von Kauf- und 
Tauschgeschäften über Immobilien und Unternehmen die Vermittlungsprovision 3,0 % + 20% 
USt.des Kaufpreises. 
 
Diese Verbraucherschutzrichtlinie soll die Qualität in der Zusammenarbeit zwischen Makler 
und Konsument verbessern. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Rücktritt vom Maklervertrag nach § 11 FAGG ( Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz) und Provisionsvereinbarungen 

Komm.-Rat Mag. Dr. Raimund Neuwirther & Carl Heinz  Beer 
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Bitte bestätigen (kreuzen) Sie alle Felder an, wenn Sie von uns eine sofortige Leistung 
erbracht haben wollen. 
 
Ja, ich bestätige, 
 

☐ den Erhalt der Nebenkostenübersicht inklusive Muster-Widerrufsformular 

☐ dass der Immobilienmakler sofort mit seiner Dienstleistung beginnen soll und die 
Dienstleistung sodann vollständig erbracht hat (Namhaftmachung der Geschäftsgelegenheit). 
 
Ja, mir ist bewusst, 

☐ dass dadurch keine Rücktrittsmöglichkeit vom Maklervertrag mehr besteht. 
 
Wie oben erläutert können wir Ihnen erst dann umgehend Detailinformationen zukommen 
lassen, falls sie obige Punkte bestätigt haben. 
 
Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 
 
§ 18 FAGG (1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – 
auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers nach § 10 sowie einer 
Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei 
vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der 
Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig 
erbracht wurde. 
 
Eine Pflicht zur Zahlung der Provision besteht aber immer erst nach 
Zustandekommen des vermittelten Geschäfts (Kaufvertrag, Mietvertrag) aufgrund 
der verdienstlichen, kausalen Tätigkeit des Maklers. 
 
Name: 
Adresse: 
Datum:      .................................................. 


